
 
 
                               
                              
                                        St. Otmar St. Gallen Basketball 
 

 
 

              

Unsere Verhaltensregeln 
 

 
 

Für ein reibungsloses Miteinander ist es wichtig, Fairplay nicht nur nach aussen sondern auch innerhalb 
unseres Vereins (getreu unserem Leitbild) zu leben. Mit der Einhaltung unserer Verhaltensregeln tragen alle 
dazu bei.  
  
 
Wir erwarten:  
  

➢ die pünktliche Teilnahme an allen angebotenen Trainingseinheiten 
➢ rechtzeitiges Abmelden beim Trainer/der Trainerin zum Training bei ernsthafter Verhinderung 
➢ Sorgfalt im Umgang mit Material und der Infrastruktur. Für Schäden und Verluste können die 

Mitglieder zur Verantwortung gezogen werden 
➢ Respekt, Anstand und Fairness gegenüber Mitspieler/innen, Trainer/innen, Funktionären, 

Schiedsrichter/innen und Gegner/innen 
➢ Einsatz ausserhalb des Spielbetriebs (als Tischoffizielle, Mitarbeit bei Vereinsanlässen, Fahrdienste 

usw.)  
 
 
Nicht akzeptiert wird (Tabu-Regeln): 
 

➢  Verwerfliche Beschimpfungen/Kraftausdrücke gegenüber Mitspieler/innen, Trainer/innen,   
 Funktionären, Schiedsrichter/innen und Gegner/innen 

➢  Rassistische und demütigende Äusserungen  
➢  Schikanieren, Ausgrenzen und Hinausekeln von Mannschaftskameraden (Mobbing) 
➢  Körperliche Attacken (Angriffe) oder Schlägereien im Trainings- und Spielbetrieb 
➢  Diebstahl von Klub- und Spielermaterial 

 
 
Massnahmen  
 
Bei Verletzung einer der genannten Tabu-Regeln erfolgen folgende Massnahmen:  
 

➢ Verwarnung durch den Trainer/die Trainerin mit Meldung an den J+S Coach und die Technische 
Leitung. Der Trainer/die Trainerin kann den Spieler/die Spielerin einige Zeit aus dem Spiel- und 
Trainingsbetrieb ausschliessen. 

➢ Im Wiederholungsfall entscheidet der Vorstand über weitere Massnahmen, die, je nach Vergehen, 
von einer schriftlichen Verwarnung bis zum Vereinsausschluss reichen. 

 
Wir verweisen auf unser Krisenmanagement/Deeskalationsdokument, welches auf 
https://www.otmarbasket.ch/Verein/Sport-verein-t/ zu finden ist.  
 

 
Klubbeitrag / Austritt 

 
➢ Wenn nach der ersten Mahnung der Mitgliederbeitrag nicht innerhalb der gesetzten Frist  

bezahlt wird, darf nicht mehr mittrainiert werden, bis der Beitrag beglichen ist.  
➢ Ein Austritt ist jederzeit möglich und muss mit dem Austrittsformular, welches auf unserer Webseite 

ist, erklärt werden. Eine Rückerstattung des Mitgliederbeitrages erfolgt nicht. Bei einem Austritt auf 
Ende der Saison ist dieser bis spätestens 15. August zu melden, ansonsten der Mitgliederbeitrag für 
die neue Saison zu bezahlen ist. 

  
  
 

 
St. Gallen, 31. August 2022 


